
daß das Strafrecht eine ewige, über den Klassen ste
hende Einrichtung der kultivierten Menschheit sei, da
zu berufen, die menschliche Gesellschaft vor Angrifien 
sowohl auf das einzelne Individuum wie auf die Ge
samtheit zu schützen.

Demgegenüber geht die demokratische Strafrechtswis
senschaft davon aus, daß j e d e s  Verbrechen eine Er
scheinung des Klassenkampfes ist und demzufolge Klas
sencharakter aufweist. Darüber darf auch die Tatsache 
nicht hinwegtäuschen, daß die zwei Seiten des Klassen
kampfes zwar prinzipiell von dem antagonistischen 
Gegensatz zwischen der herrschenden und der unter
drückten Klasse charakterisiert und ihrem Wesen nach 
bestimmt werden. Das schließt aber nicht aus, daß der 
Klassenkampf auch den Kampf des isolierten einzelnen, 
der nicht der unterdrückten Klasse angehört, gegen die 
herrschenden Klassenverhältnisse einerseits und den 
Kampf des Staates gegen diesen andererseits zum In
halt hat. Der Verbrecher tritt also dem Staat nicht 
notwendig, und dem bürgerlichen Staat in den wenig
sten Fällen, als Repräsentant der unterdrückten Klasse 
gegenüber.

Die Auffassung, daß das Verbrechen eine Erschei
nung des Klassenkampfes ist, stützt sich auf die reichen 
Erkenntnisse der sowjetischen Strafrechtswissenschaft, 
die als erste den Klassencharakter des Verbrechens all
seitig und vorbehaltlos aufgedeckt hat. So definiert das 
sowjetische Lehrbuch des Allgemeinen Teils des Straf
rechts das Verbrechen als dasjenige „Tun oder Unter
lassen, das den Interessen der herrschenden Klasse ge
fährlich ist“7) und beweist nachfolgend anhand um
fangreichen historischen Materials, daß das Verbrechen 
seit seiner Entstehung Klassencharakter besitzt.8 9) Die 
Geschichte des Strafrechts und das Strafrecht sowohl 
der sozialistischen als auch der bürgerlich-imperiali
stischen Staaten zeigen uns auch die Momente, durch 
die eine Handlung zu einer für die herrschende Klasse 
gefährlichen Handlung, d. h. zum Verbrechen wird.

Zu diesen Momenten gehört in erster Linie das Ob
j e k t ,  gegen das sich die verbrecherische Handlung 
richtet und das durch sie gefährdet, verletzt oder ver
nichtet wird. Die Geschichte des Strafrechts und das 
gegenwärtige Strafrecht aller Staaten zeigen, daß Ob
jekt eines Verbrechens immer nur solche gesellschaft
lichen Verhältnisse und Einrichtungen sind, auf denen 
die ökonomische und politische Macht der herrschenden 
Klasse unmittelbar oder mittelbar beruht, an deren 
Festigung und Entwicklung die herrschende Klasse des
halb interessiert ist und die sie durch ihr politisches 
Herrschaftsinstrument, den Staat, unter Strafschutz 
stellen läßt. Umgekehrt aber schützt das Strafrecht 
keine gesellschaftlichen Verhältnisse und Einrichtungen, 
an denen die herrschende Klasse nicht interessiert 
ist und die nicht den gesellschaftlichen Bedingungen 
ihrer ökonomischen und politischen Herrschaft dienen. 
Gerade darin kommt die parteiliche und aktive Rolle 
des Strafrechts als Teil des Überbaus einer jeder öko
nomischen Ordnung zum Ausdruck.c)

5. Diese These soll an einem Beispiel demonstriert 
werden, das oft als Argument gegen den Klassencha
rakter und für die Klassenneutralifät des Verbrechens 
und des Strafrechts gebraucht wird: am Schutz des 
menschlichen Lebens. „Mord war schon immer ein Ver
brechen“, sagen manche gutgläubigen Bürger und auch 
Juristen. So beweist aber z. B. schon das Strafrecht des 
Sklavenhalterstaafes, daß die Tötung eines Menschen 
nicht immer Mord war, sondern nur dann, wenn der 
Getötete ein freier Mann war. Die Tötung eines frem
den Sklaven hingegen war lediglich eine Verletzung des 
Privateigentums des anderen Sklavenhalters und wurde 
dementsprechend als Sachbeschädigung geahndet.10 *) 
Doch auch nach einem Blick in die Strafrechtspraxis 
des bürgerlichen Staates können wir die Richtigkeit der 
obigen These konstatieren. So gab das Strafrecht des 
bürgerlich-junkerlichen deutschen Staates in den §§ 
211 ff. des StGB von 1871 vor, das Leben und die Ge-

7) Strafrecht, Allgemeiner Teil, herausgegeben vom All- 
unions-Institut für Rechtswissenschaft, Moskau 1948, S. 269 
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9) vgl. allgemein zum Klassencharakter des Objekts auch
Kudrjawzew in NJ 1951 S. 533.
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sundheit jedes Menschen gegen vorsätzliche und fahr
lässige Verletzungen zu schützen. Jedoch sprechen fol
gende, von der sowjetischen Strafrechtswissenschaft 
vermittelte Zahlen beredt für das direkte Gegenteil: In 
den Jahren 1886 bis 1890 wurden in Deutschland insge
samt 19 768 vorsätzliche und fahrlässige Tötungsver
brechen begangen; dem stehen aber 90 333 tödliche Un
fälle in kapitalistischen Betrieben gegenüber. Die Zahl 
der durch die „normale“ kapitalistische Ausbeutung 
umgebrachten Arbeiter ist also 4,5 mal höher als die 
Zahl der Bürger, die durch ein vom kapitalistischen 
Staat bestraftes Verbrechen umkamen u). Die für die
ses kapitalistische Massenmorden verantwortlichen 
Bourgeois hätte man jedoch in den Zuchthäusern und 
Gefängnissen des bürgerlich-junkerlichen deutschen 
Staates vergeblich gesucht. Und auch in dem in West
berlin geltenden StGB ist nach § 211 die Tötung eines 
Menschen — nach der Fassung des Tatbestandes also 
jedes Menschen —• Mord, wenn sie aus niedrigen Be
weggründen erfolgt; dementsprechend ist sie mit dem 
Tode oder lebenslänglichem Zuchthaus zu bestrafen. 
Das Moabiter Schwurgericht verurteilte jedoch ent
gegen dieser gesetzlichen Bestimmung am 8. Juni 
1951 den Maurerpolier Knüppel, der in Westberlin 
einen Bauarbeiter wegen seines Bekenntnisses zur 
Sowjetunion und zum Kommunismus ermordet 
hatte, zu einer Geldstrafe von 140,— DM mit der Be
gründung, daß das Opfer durch sein Bekenntnis zum 
Kommunismus an seinem Tode selbst schuld sei. Weiter: 
der Polizeiangehörige Zunker, der am 7. November 
1951 in Westberlin den Patrioten Ernst Kamieth er
mordet hat, ist bis heute noch nicht abgeurteilt. Die 
Verfolgung der Mörder des am 20. August 1952 in West
berlin ermordet aufgefundenen Patrioten Schönherr 
wurde von der Westberliner Polizei unmöglich gemacht. 
Diese Fälle sind nur die Fortsetzung der straflos ge
bliebenen faschistischen Fememorde an tausenden An
tifaschisten in der Wemarer Zeit und eine direkte Par
allele zur unterirdischen Lynchjustiz des amerikani
schen Ku-Klux-Klan, der „Ame ikanischen Legion“ 
und ähnlicher Terrororganisationen.

Solche und ähnliche Fälle, an scheinbar „klassenin
differenten“ Objekten exemplifiziert, ließen sich be
liebig fortsetzen: es sei erinnert an die bis heute straflos 
gebliebene Schändung der Leiche des Patrioten Kamieth 
und der Grab- und Gedenkstätten der Opfer des fa
schistischen Mordterrors, an die Tätigkeit staatlich ge
duldeter und geförderter Rowdy-Banden in Westberlin 
und Westdeutschland, die aufrechte Friedenskämpfer 
und Patrioten überfallen und mißhandeln und die das 
Eigentum demokratischer Organisationen demolieren 
und vernichten. Obwohl dies Verbrechen oder Vergehen 
im Sinne des bürgerlichen StGB sind, werden diese 
Handlungen von den westdeutschen Gerichten weder 
verfolgt noch bestraft.

Geschichte und Gegenwart beweisen also, daß Hand
lungen nur und immer dann vom Staat als Verbrechen 
angesehen und bestraft werden, wenn sie die Verhält
nisse und Einrichtungen der herrschenden Klassenord
nung und damit die Interessen der herrschenden Klasse 
angreifen und gefährden. Die Angehörigen der unter
drückten Klassen werden demgegenüber nur so lange 
und nur soweit vor Angriffen auf ihre Interessen ge
schützt, als sich diese Angriffe gleichzeitig gegen die 
vom Strafrecht tatsächlich geschützte Klassenordnung 
richten und durch sie die ökonomischen, politischen, 
moralischen und sonstigen gesellschaftlichen Bedin
gungen ihrer eigenen Klassenherrschaft gefährdet 
werden.

Wenn das Verbrechen aber immer die von der herr
schenden Klasse durch die Strafgesetze des Staates für 
unantastbar erklärten Verhältnisse und Institutionen 
ihrer Klassenordnung angreift und gefährdet, ist es im
mer Klassenkampf. Eben aus dieser Erkenntnis bezeich- 
nete bereits Marx in der „Deutschen Ideologie“ das 
Verbrechen als „Kampf des isolierten einzelnen gegen 
die herrschenden Verhältnisse“.l2) Das Verbrechen ist 
Klassenkampf also auch dann, wenn es von einem An
gehörigen der herrschenden Klasse selbst und nicht aus 
„klassenkämpferischen Motiven“ begangen wurde. Weil 
das Verbrechen ein Angriff auf die herrschenden Klas-

i>) Lehrbuch des Allgemeinen Teils des sowjet:schen Straf
rechts. S. 272: mitgeteilt auch in „Das Strafrecht der Volks
republik Polen". S 90.

32) Marx-Engels-Gesamtausgabe, Berlin 1932, 1. Abt., Bd. 5,
S. 308.
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